
Arztinformationssysteme

Arznei ohne Zusatznutzen – 
aber wichtig für die Versorgung

Der gemeinsame Bundesausschuss arbeitet darauf hin, dass die von ihm herausgegebenen frühen 
 Nutzenbewertungen die verordnenden Ärzte stärker als bisher erreichen. Bei der Konzeption eines solchen 
Arztinformationssystems will der Bundesausschuss besonderen Wert auf die Konstellationen legen, in denen 
Arzneien kein Zusatznutzen anerkannt wurde. Denn auch sie seien für die Versorgung von Bedeutung.

D ie Originaldokumente des Ge-
meinsamen Bundesausschusses 
(GBA) zur frühen Nutzenbewer-

tung – Beschlusstexte und tragende 
Gründe – erreichen bislang meist nur 
Experten, Insider und Methodiker, aber 
kaum die verordnenden Ärzte. Insofern, 
so bedauert der Leiter der GBA-Abtei-
lung Arzneimittel, �omas Müller, ha-
ben die Bewertungsergebnisse wenig 
Ein�uss auf die Versorgung. Das solle 
sich mit dem in die Praxisso�ware ein-
gebauten Arztinformationssystem än-
dern, kündigte Müller bei einem von 
Boehringer Ingelheim organisierten 
Symposion in Berlin an.

Dabei will der vom Gesetzgeber be-
au�ragte Bundesausschuss auch die 
Kompetenz von Kommunikationswis-
senscha�lern nutzen, um für Ärzte und 
Patienten zugängliche Informationsfor-
mate zu scha�en.

Inhaltlich werde der Bundesausschuss 
besonderes Augenmerk auf Informatio-
nen über jene Arzneimittel und Patien-
tenpopulationen richten, für die der 
G-BA keinen Zusatznutzen als nachge-
wiesen angesehen habe. Denn das Urteil 
über den Innovationsgrad auf der Sys-
temebene könne nicht eins-zu-eins auf 
die Versorgungsebene im Einzelfall 
übertragen werden, konzedierte Müller. 
In einer Konstellation ohne Zusatznut-
zen sei das betre�ende Arzneimittel 
zwar nicht im Regelfall einsetzbar, wenn 
der Erstattungsbetrag über dem Preis 
der Vergleichstherapie liege – gleichwohl 
müsse ein solches Arzneimittel als �e-
rapieoption oder -alternative zu Verfü-

gung stehen. Dies setze eine verantwort-
liche Entscheidung des Arztes – auch 
unter Wirtscha�lichkeitsaspekten – vo-
raus. Vor allem in den tragenden Grün-
den könne Ärzten eine Hilfestellung ge-
geben werden. Darüber hinaus müssten 
den Ärzten die Bedingungen für eine 
qualitätsgesicherte Anwendung bekannt 
sein: die geforderte ärztliche Quali�ka-
tion, Diagnostik und Dokumentation.

Wie ein solches Arztinformationssys-
tem aussehen könnte, macht die Deut-
sche Gesellscha� für Hämatologie und 
Medizinische Onkologie (DGHO) mit 
einer „Onkopedia“ vor, die die Nutzen-
bewertung in Kurzfassung auf ihrer 
Website abbildet und durch Informatio-
nen wie aktuelle Leitlinien und Studien 
ergänzt. Ein solches Informationssystem 
sollte den komplexen Entscheidungspro-
zess des Arztes unter Einbeziehung aller 
�erapieoptionen und Diagnostik einbe-
ziehen, fordert Prof. Bernhard Wör-
mann von der DGHO.

Beispiele verdeutlichen, wie rasch Ent-
scheidungen des G-BA überholt sein 
können: Osimertinib, bewertet im Sep-
tember 2016 auf magerer Studienbasis 
mit dem Ergebnis „kein Zusatznutzen“. 
Die Folge: ein Opt out des Herstellers. 
Im Dezember 2016: Vorlage einer Phase-
III-Studie mit guten Ergebnissen – der-
zeit wird Osimertinib aus Italien impor-
tiert und mit Billigung des MDK auch 
von den Kassen bezahlt.

Jüngstes Beispiel: die Negativbewer-
tung von Crizotinib bei Patienten mit 
ROS1-positivem, nichtkleinzelligem 
Lungenkarzinom (NSCLC), an dem 300 

bis 400 Patienten pro Jahr erkranken. 
Am 16. März hatte der Bundesausschuss 
vor dem Hintergrund einer nicht befrie-
digenden Studienlage entschieden: „Zu-
satznutzen nicht belegt“ – aber zugleich 
konzediert: „Für nicht vorbehandelte 
Patienten mit ROS1-positiven NSCLC 
kann eine Behandlung (...) mit Crizoti-
nib eine relevante �erapieoption sein.“ 
Das, so Prof. Carsten Brokemeyer von 
der DGHO, zeige das Dilemma des 
G-BA, der Verständnis für den verord-
nenden Arzt habe, zugleich aber gefan-
gen sei im Korsett der eigenen Regeln.

 Helmut Laschet

Ein Arztinformationssystem soll dabei 
helfen, dass Ärzte die frühe Nutzen-
bewertung in ihren Alltag integrieren. 
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Praxis konkret Zukunft der Onkologie

Im Focus Onkologie 2017; 20 (5) 55




